
 

 

Bekanntmachung 
DER GEMEINDE MOORENWEIS 

 
 

Die Gemeinde Moorenweis hat aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 30.03.2017 
eine 
 

Satzung 
über die Erhebung von einmaligen Beiträgen 

zur Deckung des Aufwands für die Herstellung, 
Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung 
 von Straßen, Wegen, Plätzen und Parkplätzen 

(Ausbaubeitragssatzung – ABS) 
erlassen. 
 
 

Die Satzung wird durch Niederlegung in der Gemeindeverwaltung in Moorenweis, Ammersee-
straße 8, 82272 Moorenweis – Rathaus – (Zimmer-Nr. 3) amtlich bekannt gemacht. 
 

Mit der Niederlegung wird die Satzung über die Erhebung von einmaligen Beiträgen zur De-
ckung des Aufwands für die Herstellung Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung von 
Straßen, Wegen, Plätzen und Parkplätzen mindestens eine Woche lang, nämlich in der Zeit 
vom  

07.04.2017 bis 21.04.2017 

öffentlich zugänglich (Auflage zur Einsichtnahme). 
 
 

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

Die Satzung der Gemeinde Moorenweis über die Erhebung von einmaligen Beiträgen zur De-
ckung des Aufwands für die Herstellung Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung von 
Straßen, Wegen, Plätzen und Parkplätzen liegt außerdem während des ganzen Jahres in der 
Gemeindeverwaltung – Rathaus – in Moorenweis, Ammerseestraße 8, 82272 Moorenweis, 
(Zimmer-Nr. 3) innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden 

Montag – Freitag  07.30 Uhr – 12.00 Uhr 
 und Donnerstag   16.00 Uhr – 18.00 Uhr 

zur Einsicht bereit. 
 

    
                                                                            Moorenweis, den 06.04.2017 

 

                                                                                                                Gemeinde Moorenweis 

 

M  

        gez. 

                                                                    ......................................  
                                                                    Schäffler  

                                                                    Erster Bürgermeister        

Ortsüblich bekanntgemacht durch 
Anschlag an die Amtstafeln 

 
am 07.04.2017 
 

abgenommen am: ....................... 
 
 

.......................................................... 

(Unterschrift) 


